
EV.-LUTH. LANDESKIRCHE HANNOVERS  
DAS LANDESKIRCHENAMT  

 
 

 
 
 
 

Rundverfügung G30/1983  
 
 
 
 
Konfirmandenunterricht;  

 
 
 
Mit der Rundverfügung G20/1981 vom 6. Juli 1981 haben wir den Kirchenvorständen und 
Kirchenkreisvorständen das von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 
erarbeitete Konfirmandenbuch "Leben entdecken" zugeleitet. Wir haben gebeten, in den Pfarrämtern und 
Kirchenvorständen, in den Schulausschüssen oder Religionspädagogischen Arbeitsgemeinschaften und 
eventuell auch in den Kirchenkreistagen darüber zu beraten, wie das Konfirmandenbuch in den Gemeinden 
und Kirchenkreisen aufgenommen worden ist und welche Verwendung in der Landeskirche vorgeschlagen 
wird.  

 
Inzwischen haben uns nur wenige Berichte erreicht, obwohl wir diese bis zum 1. Juli 1983 erbeten hatten. 
Die Landessynode wird während ihrer Tagung vom 23. bis 25. November auch den Konfirmandenunterricht 
behandeln. Wir wären dankbar, wenn uns dort vorliegende Berichte möglichst umgehend zugesandt werden 
könnten. Für weitere Beratung verlängern wir den Termin für die Abgabe von Berichten bis zum 1. April 1984. 

 
 
In Vertretung:  

 
gez. D. Meyer  

3000 Hannover 1, den 31. Oktober 1983 
Rote Reihe 6 
Anschrift: Landeskirche Hannover, Postfach 3726 u. 3727 
Durchwahl-Fernruf: (0511) 12 41-318 
oder Zentrale (0511) 1241-1 
Telegrammanschrift: Landeskirchenamt Hannover 
Konten der Landeskirchenkasse Hannover 
Postscheckamt Hannover Nr. 10100-305 (BLZ 25010030) 
Landesbank Hannover Nr. 35913 (BLZ 25050000) 
Ev. Kreditgenossenschaft Hannover Nr. 6009 (BLZ 25060701) 
53115 II 16 R. 332 

hier: "Leben entdecken - Ein Buch für Konfirmanden" 
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